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Königreichpreußen
Gesetz, betreffend die Umzugskosteu der Staatsbeamten

Vom 24. Februar 1877.
«

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ec.

verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der

Monarchie, was folgt:
§. l. Die Staatsbeamten erhalten bei Versetzungen eine

Vergütung für Umzugskosten nach-folgenden Sätzen:
"

auf auf Transporti
allgemeine kosten für je

Kosten 10 Kilom.

I. Beamte der ersten Rangklasse 1800 M. 24 M.
II. - - zweiten und dritten -

Nangklasse . . . . . . . 1000 - 20 -

Ill. Beamte der vierten Rangklasse. 500 "- 10 -

1v. - - fünften - 300 - 8 :

V. Beamte, welche nicht zu den

obigen Klassen gehören,soweit
sie gesetzlichzu einem Tagegeld-
ersatze von 9 M. berechtigtsind 240 - 7

Vl. Subalternbeamte derProvinzial-,
Kreis- und Lokalbehördenund

andere Beamte gleichenRanges,
welche nicht zu den Beamten der

Klasse V. gehören . . . . . 180 6 -

VII. Andere Beamte, welche nicht zu .

den Unterbeamten zu zählensind 150 - 5 -

VIlL Unterbeamte . 100 4

§’ 2· Bei Verechnungder Entfernung ist die kürzestefahr-
E

bare Straßewierbindungzu Grunde zu legen. Jede angefan-
SEUS Strecke von 10 Kilometern wird fiir volle 10 Kilometer
gerechnet.

«

.

§«3· Die Nicht etatsmäßigangestellten Beamten erhalten
bei- kafetzutlgennur Tagegelder und Reisekosten Jedoch sind
den tm höheren Staatsdienste außeretatsmäßigbeschäftigten
AssessorenUnd RäthenAUmzugskosten alsdann zu gewähren,

wenn.sie VVV der Versetzungbereits gegen eine fixirte Remu-
neratwn dauernd beschäftigtwaren· Ob diese Voraussetzungen
zur Gewährungvon Umzugskosteuvorhanden sind, entscheidet
der Ressoktchefim Einvernehmeu mit dem Finanz-Minister.
§· 4« Die zU Umzugskostenberechtigten Beamten erhal-

ten Außerdenselben für ihre Person Tagegelder und Reisekosten.

Auch ist diesen Beamten der Miethszins zu vergüten, wel-

chen dieselben für die Wohnung an ihrem bisherigen Aufent-

haltsorte auf die Zeit von dem Verlassen des letzteren bis zu

dem Zeitpunkte haben aufwenden müsseu,- mit welchem die

Auflösung des Miethsverhältnisses möglich war; Diese Ver-

gütung darf längstens für einen neunmonatlichen Zeitraum ge-

währt werden« Hat der Beamte im eigenen Hause gewohnt,
so kamt demselben eine Entschädigung bis höchstens zum halb-
jährigen Betrage des ortsüblichen Miethswerthes der inne ge-

habten Wohnung gewährt werden.

§. 5. Beamte ohne Familie erhalten nur die Hälfte der

im §. 1 festgesetztenVergütung. --

§. 6. Von den Vergütungssätzen(§. 1) kommt derjenige
in Anwendung, welchen die Stellung bedingt, aus welcher —««
nicht in welche —- der Beamte versetzt wird.

§. 7. Personen, welche, ohne-vorher im Staatsdienste ge-
«

standen zu haben, in denselben übernommen werden, kann eine

durch den Verwaltungschef im Einvernehmen mit dem Fi-
nanz-Minister sestzusetzendeVergütung für Umzugskosten ge-

währt werden.

§. 8. Auf Wartegeldempfänger,welche wieder in den ak-

tiven Staatsdienst aufgenommen werden, findet dieses Gesetz
mit der Maßgabe Anwendung, daß für die Umzugskostenver-
gütung die Entfernung zwischen dem Wohnorte des Wartegeld-
empfängers und dem neuen Amtssitze desselben zu Grunde zu

legen ist.

§. 9. Die Bestimmungen im §. 10 des Gesetzes, betref-

fend die Tagegelder und Reisekosteu der Staatsbeamten, vom

24. März 1873 (Gesetz-Samml. S. 122) finden bei Festset-
zung der Vergütung für Umzugskostenentsprechende Anwendung.

§.10. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1877 in

Kraft. Alle demselben entgegenstehenden Bestimmungen sind
aufgehoben, insbesondere der Erlaß vom 26. März 1855, be-

treffend die Vergütung der den Beamten bei Versetzungen er-

wachsenden Umzugskosien (Gesetz-Samml. S. 190), und das

UMngskvftewReglement für Steuerbeamte vom Ober-Juspektor
abwärts vom U. April 1856 (Minist.-Bl. für die innere Ver-

waltung S. 154). Wo in besonderen Vorschriften auf die

hiernach ausgehobenen Bestimmungen Bezug genommen Wird-
treten die entsprechenden Bestimmungen dieses Gesetzes an de-«

ren Stelle.
—
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§. ll. Die besonderen Vorschriften, welche für einzelne
Dienstzweige bezüglichder dem Beamten aus der Staatskasse
zu gewährenden Umzugskosten ergangen sind, bleiben —- mit

Ausnahme der nach §. 10 aufgehobenen — vorläufig in Kraft.
Eine Abänderung derselben kann im Wege KöniglicherVerord-

nung erfolgen. Die in diesem Gesetzebestimmten Sätze dürfen
jedoch nicht überschritten werden.

Die Sätze für Gesandtschaftsbeamte können jedoch nach
Maßgabe derjenigen Beträge festgesetztwerden, welche für die

entsprechenden Beamtenklassen in der aus Grund des §. 18 des

Neichsgesetzes vom Bl. März 1873 (Reichs.-Gesetzbl.S. 61) zu

erlassenden Kaiserlichen Verordnung bestimmt werden.

Urkundlich unter Unserer HöchsteigeuhändigenUnterschrift
und beigedrucktemKöniglichenJnsiegel.

Gegeben Berlin, den 24. Februar 1877.

(L. s.) lWilhelm.
Fürst v. Bismarck. Camphausen Gr. zu Eulenburg.

Leonhardt. Falk. v. Kameke. Achenbach.
Friedenthal. Hofmann.

Ministerial-Erlaß, die Betheiliguug der Lehrer bei den Lebens-

versicherungsgesellfchaftenbetreffend. Vom 16. Februar 1877.

Berlin, den 16. Februar 1877.

Jn Verfolg meiner Zirkularverfügungvom 13. März v. J-
—- Nr. l4,570 U. II.-i«)—- wegen Betheiligung der Lehrer bei

den Lebensversicherungs-Gesellschaftenim Interesse der Fürsorge
für ihre nachzulassendenFamilien sind zahlreiche bezüglicheAn-

erbietungen und Anträge sowohl von den Vertretern der Gesell-
schaften als auch aus den Kreisen der Lehrer selbst bei niir ein-

gegangen. Eine praktischeFolge konnte ich für jetzt diesen Vor-

stellungen weder nach der einen, noch nach der andern Richtung
hin geben,- da einerseits jede Bevorzugung irgend welcher der

in Betracht kommenden Versicherungsgesellschaften zu vermeiden

war, andererseits die Verhältnisse eine wirksame Unterstützung
der sich versicherndenLehrer bei Zahlung der Prämien jeden-
falls einstweilen noch ausschließen.

f

Gleichwohl wünsche ich, daß dieser Angelegenheit sowohl
aus allgemeinen Gesichtspunkten als auch im vorkommenden

Spezialfall die möglichsteFörderung zugewendet werde. -Jn er- ·

sierer Beziehung mache ich auf die erst kürzlichin Hannover
gebildete Versicherungsgesellschaft für Beamte, Geist-

liche und Lehrer aufmerksam, weil die bei dieser Einrichtung
betheiligten Personen, sowie die jeden privativen Gewinn aus-

schließendenBestimmungen ihrer Statuten zu günstigenErwar-

sptungen der Wirksamkeit dieser Gesellschaft berechtigen. Hierher
würde nicht minder der Hinweis der Kommunal- und kommu-

nalen Schulbehörden größererStädte auf das Empfehlenswerthe
der Betheiligung der Lehrer bei den Versicherungsgesellschaften
und auf die Möglichkeit ähnlicher Einrichtungen für diese Leh-
rer, wie sie von der Deutschen Reichs-Postverwaltung für ihre
Beamten getroffen sind, gehören. Das Amtsblatt der Deut-

schen Neichs-Post-Verwaltung Nr. 23 aus dem Jahre 1875 so-
wie das die vorliegende Angelegeheit betreffende Regulativ des

General-Postamtes vom 1. Februar 1868 wird für etwaige An-

fragen bei den Provinzial-Postbehördenden erforderlichen An-

halt bieten. Das Wesentliche dieser Einrichtung besteht in der

Vermittelung des Versicherungsvertrages, der Prämienzahlung
und der-Sicherung des eingekauften Kapitalanspruches für die

Familie des Versicherten durch die Behörde sowie in gewissen

V) Deutsche Schulgesetz-Samml. Jahrg. 1876 Nr· 17.
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Erleichterungen und VortheilenJ welche von der Versicherungs-
Gesellschaftdem gegenüber gewährt werden.

’

,

«Das Vorstehende ist so weit als thunlich und so weit sich
dazu Gelegenheit bietet auch auf die hier in Betracht kommen-

den Verhältnisseder höheren Lehrer, der Geistlichen und der

Beamten meines Ressorts anwendbar.
,

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten
»Jn Vertretung:
·gez. Shdow.

An

sämmtlicheKöniglicheRegierungen,
Konsistorien und Provinzial-

Schulkollegien.

Verfügung des KöniglichenObersPräsidiumszu Königsberg, den

Sonnabends-Schulunterrichtbetreffend. Vom 12. Februar 1877.

Königsberg, den 12. Februar 1877.

Auf die Eingabe vom 6. d. M., betreffend den Ausfall
des am Sonnabend zu ertheilenden Schulunterrichtes in den

ländlichen Volksschulen erwidere ich Ihnen, daß ich dem be-

treffenden Antrage, insoweit derselbe den Vormittagsunterricht
anbetrifft, meinerseits keine Folge zu geben vermag, denselben-
vielmehr als erledigt ansehe, nachdem auf die Petition zahl-
reicher Lehrer die Frage wegen Freilassung der Sonnabende

vom Schulunterrichte einer eingehenden Erörterung bei Berück-

sichtigung der Interessen der Lehrer und der Eltern schulpflich-
tiger Kinder unterworfen worden ist, und der Herr Minister
der geistlichen 2c. Angelegenheiten definitiv dahin entschieden
hat, daß der Schulunterricht am Sonnabend Vormittag nicht
ausfallen dürfe.

Was dagegen den Schulunterricht am Sonnabend Nach-

mittag anlangt, so ist die Frage, ob derselbe beizubehalten sei,
bereits aus Anregung von anderer Seite zum Gegenstande ein-

gehender Erörterung gemacht worden, bei welcher die von Ih-
nen vorgetragenen Bedenken ihre Berücksichtigungfinden wer-

den, und wird feiner Zeit dem Herrn Minister zur Entschei-
dung vorgelegt werden,

Jch behalte mir daher den weiteren sachlichen Bescheid
vor, und überlasse es Ihnen, die Mitunterzeichner der Eingabe
von dem Inhalte dieses Bescheides in Kenntniß zu setzen.

Der Königliche Ober-Präsident
Jn Vertretung:

von Schmeling.

den LehrerLöldlxrrnRadtke Wohl-
geboren zu Schmoditten.

Nr. 2043 0. P.

Verfügung der KöniglichenRegiernngzu Schleswig, den Unter-
·

richt und die Prüfung in den Reulicn betreffend.
«

Vom 20. Februar 1877.

Schleswig, den 20. Februar 1877.

Bekanntlich wurde früherhin dem Unterrichte in den Rea-

lien in nicht wenigen unserer Schulen nicht diejenige Aufmerk-
samkeit zugewendet, welche ihm nach feiner Bedeutung für das

staatliche und soziale Leben gebührt. Durch die Allgemeinen
Bestimmungen vom 15. Oktober 1872 ist in dieser Hinsicht eine

bedeutsame Aenderung eingetreten, und wir freuen uns, bezeu-
gen zu können, daß die Mehrzahl unserer Lehrer den an sie

gestellten höheren Anforderungen zu genügen bemüht gewesen
ist. Demgemäß ersuchen wir die Schulaufsichtsbehördenunse-
res Bezirkes, durch Vermittelung der KöniglichenKreis- und

Lokal-Schuli1-1spektorendafür Sorge zu tragen, daß fortan undf
schon bei der nächstenOsterprüfungneben der Prüfung in Re-
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ligion, im Deutschen und im Rechneu der Prüfung in den
,

Realien eine angemessene Zeit gewidmet werde und in jeder F
Schule mindestens in einem Zweige derselben, sei es in Ge-

schichte, Geographie, Naturlehre, Naturbeschreibung oder Hei-

mathskunde, die Kenntnisse der Kinder eingehend erprobt werden.

KöniglicheRegierung,
Abtheilung für Kirchen und Schulwesen-

Gehrmann.
An

sämmtlicheKönigl. Kirchenvisitatorien
und städtischeSchulkollegien und
den KreisschulinspektorPetersen
in Apenrade.

J . N. Il. 2003.

KönigreichSachsen.
A. Lehr- und Prüfungsordnungfür die Gymnasieu.

Vom 29. Januar 1877.

(Fortsetzutig aus Nr."12, Spalte 183.)

Quinta: 10 Stunden wöchentlich.
Nach Wiederholung der regelmäßigen Formenlehre Einü-

bung der unregelmäßigen Formenlehre. Einige Hauptregeln
der Syntax. Uebersetzungen aus dem Lateinischen in’s Deut-

sche und umgekehrt nach einem Uebungsbuche soripta und

themporalia wöchentlich.
Memoriren von Vokabeln und Sätzen.

Quarta: 10 Stunden wöchentlich.
Lekstüre des Corneljus Nepos oder zur Abwechselungauch

eines geeigneten Lesebuches. Uebersicht der Syntax. Ueberset-
zungen aus dem Deutschen in das Lateinische nach einem Ue-

bungsbuche. soripta und Extemporalia wöchentlich.
Memoriren von Versen und aus der Lektüre.

Unterter-tia: 10 Stunden wöchentlich.
Lektüre: ansar de bello gallico wenigstens 3 Bücher)

und eine poetische Chrestomathie. Jn der Syntax, nach Repi-
tition des Pensums der Quarta, Kasuslehre und Pronomiaa.
Prosodische Regeln und Anfängeder Metrik. scripta und Exk
temporalia wöchentlich.

Der Memorirstofs wird aus der Lektüre gewählt.
Obertertia: 10 Stunden wöchentlich.

Lektüre: Caesar de bello gallioo und zur Abwechselung
bellnmoivjle; im zweiten Halbjahre auch leichtere Reden des

Ort-ero, vorzüglichdie inveoiivae in Catilinam Ovid’s Meta-
mokphoses. Nach der Wiederholung der Kasuslehre die Lehre
von den iempora und modi. Prosodische Uebungen. Soripia,
ExtempOWliemöglichstim genauen Anschluß an die Lektüre.

MSMVMstVssaus Ovid und Cicero.

»Untersekunda:10 Stunden wöchentlich·

»

Lekture: YouCicero’sReden vorzugsweisede imperio Pom-

pe«11,pro Rosolo und pro Archia, außerdemCato majorz Von

denDichtern Ovid und im. zweiten Halbjahre -Virgi1- Newsl-
.tionund Erweiterung des syntaktischen Pensums der Term-

sortpta und themporalia«,dazu metrische Uebungen-
Memorirftosfaus der Lektüre.

Obersekundm 10 Stunden wöchentlich.

s Lektüreder Historiker sallustius und Livius, von Oioero’s
Reden
»diepro sulla und die zweite Philippica., von den Dich-

tern ylfgiksAeneis. soriptza und Bxiemporalia. Drei klei-
nere freie Aufsätzeim Halbjahra

.

Memorirstoffaus der Lektüre. l
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Unterprima: 8 bis 9 Stunden wöchentlich.
Lektüre: Von Cicero’s philosophischen Schriften: Tuscu-

lanae disputationes und de officiis; von den Reden: pro Mi-

lone, pro Sestio, pro Murena, Verrina 1V. und V;; von den

Dichtern: Horatii oarmina, daneben auch eine Auswahl aus

den übrigen römischenLyrikern und zur Abwechselung ein geeig-
netes Stück des Terentius. Vier Anfsätzeim Halbjahre, spripta,
Extemporalia und Sprechübungen.

Memorirstosf aus der Lektüre, besonders des Horatius.
«

Oberprima: 8 bis 9 Stunden wöchentlich.
Lektüre: Von den rhethorischen Schriften Cicero’s: Brutus,

0rator, de oraiore. Auswahl der Briefe. Taoitus. Von den

Dichtern Horatii carmina, satirae und epistolae, zur Abwech-
selung auch ein Stück des Plautus (Oaptivi, Trinumm.us).
Vier Ausfätzeim Halbjahre, Scripta und themporalia.

Das Verzeichnißder in den oberen und mittleren Klassen
zu lesenden Schriften schließtübrigens die Lektüre anderer oder

derselben in anderen Klassen nicht aus, da die Einsendung der

Lektionspläne (vergl. §. 4 des Gesetzes) ohnehin Gelegenheit
geben würde, etwaige Bedenken zur Geltung zu bringen.
Für die obersten Klassen hat vor Anfang des Schuljahres

der Rektor in Fachkonserenzen mit den bei diesem Unterrichte
betheiligten Lehrern eine Vereinigung über die zu lesenden
Schriftsteller zu treffen, um so den einzelnen Jahrgängen der

Schüler eine möchlichst gleichmäßigeEinführung in die ver-

schiedenen Gebiete der römischen Literatur zu sichern.
Außerdem werden in den drei obersten Klassen die wich-

tigsten Abschnitte der Grammatik erweitert und tiefer begrün-
det und wird bei den schriftlichenArbeiten Gelegenheit genom-

men, die Lehren der Rhetorik und Stilistik zu behandeln. Die

Lektüre giebt Veranlassung, aus dem Gebiete der Literatur und

der Alterthümer, soweit es zu dem Verständnisse erforderlich ist,
geeignete Abschnitte zu behandeln.

Die Uebungen in dem mündlichen Gebrauche der Sprache
müssenzeitig begonnen und theils bei der Erklärung der Schrift-
steller, theils bei der Wiederholung des Gelesenen oder in be-

sonderen Uebungen gefördertund gesichert werden.

Der Privatlektüre ist von den mittleren Klassen an beson-
dere Aufmerksamkeitzuzuwenden; sie wird zunächstvon den

Lehrern und zwar nach dem Gesichtspunkte, daß dadurch das

bei dem Unterrichte Gelesene ergänzt werden soll, bestimmt, in

den beiden obersten Klassen auch der-freien Wahl überlassen,
immer aber der Kontrole unterworfen

'

§. 15. Am Schlusse des Gymnasialkursus ist zu fordern,

daß der Schüler ohne Hilfe der Grammatik und des lateinisch-
deutschen Lexikons korrekt und wenigstens von groben Fehlern
frei lateinisch zu schreiben, daß er mit einiger Fertigkeit und

Gewandtheit über Fragen und Gegenstände,welche den altklas-
sischen Studien angehören, lateinisch zu sprechen im·Stande,
und daß ihm durch die Kenntniß der lateinischen Sprache auch

: "

das Verständniß für den Geist des römischenAlterthumes aus-

geschlossenworden sei.
§.16. Die Erlernung der griechischen Sprache bezweckt

neben der allgemeinen geistigen Gymnastik durch den altklas-

sischetl Sprachnnterricht die Hebung der geistigen Schätze und

Bildungsmittel, welche in der klassifchen Hinterlassenschaftder

Griechen enthalten sind. Das dazu erforderliche Verständniß
wird aber nur durch Sicherheit in der Formenlehre und Syst-.
tax der griechischen Sprache erreicht und diese Sicherheit ist
nicht blos durch Uebersetzungen aus dem Griechischen, sondern
besonders auch"durch methodisch geordnete Uebersetzungsübum,
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gen in die griechischeSprache zu erreichen. Dagegen ist von

Sprechiibungen wie von metrischen Uebungen iu dieser Sprache
beim Gymnasialunterrichte abzusehen.

§. l7. Quarta: 6 Stunden wöchentlich.
Formenlehre bis zu den verba liquider (ausschließlich).

Mündliche und schriftliche Uebersetzungen aus dem Griechischeu
in’s Deutsche nnd umgekehrt nach einem Lesebuche.

Memoriren von Vokabeln.

Untertertia: 6 Stunden wöchentlich.

Wiederholung des Pensums der Quarta, verba liquida,
auf »- nud die gebräuchlichstenverba anomala. Lektüre ans

einem Lesebuche und dabei Besprechung der leichteren syntakti-
schen Regeln. Mündliches Uebersetzeu aus dem Deutschen in’s

Griechifche. soripta und Extempor«a1ia.
Memoriren von Votabeln.

Obertertia: 6 Stunden wöchentlich.

Xenophon’sAnabasis. Repetition und Abschlußder For-
menlehre, in der Syntax das Wichtigste von dem Artikel nnd

der Kasuslehre, den Fürwörtern und Präpositionen. scripta
und Extemporalia.

Memoriren von Vokabeln.

Untersekunda: 6 Stunden wöchentlich.

jahre Herodot. Arrian’s Anabasis.

der Syntax die Lehre vom Verbum und von den Satzsormen.
Scripta und Extemporalia.

Memorirstofs besonders aus Homer. «

Obersekunda: 6 bis 7 Stunden wöchentlich.

, Lektiire: Herodotus, einigeBiographien Plutarah’s, etwa

Agis, Kleomenes, die beiden Gracchen; auch Lysias und etwa

Isocrates. Homer’s Odyssee und Ilias. scripta und Ex-

temporalja.
Memorirstosf besonders aus Homer.

"Unterprima: 6 bis 7 Stunden wöchentlich.
Lektiire:

-und der geschichtlicheTheil des Phaed0); die leichteren Bücher
des Thuaydides (VI., V11.), kleinere Reden des Demosthenes.

Lycurg. Homer’s Ilias, Sophocles, Theoaritus.

themporalia. -

Memorirstoff aus der poetischen Lektüre. »

Oberprima-: 6 bis 7 Stunden wöchentlich.
Lektiire: Plat0’s Protagoras, Gorgia.s, symposionz von

,

Demosthenes die weniger umsänglichenStaatsreden. "'I’hucy—
dides.« Homer’s llias und sophoalesz auch ein Stück des Eu-

ripides oder Aesahylus. Scripta und themporalia.
Memorirstofs aus der poetischen Lektüre.

Platonische Dialoge (Apol"ogia, Crit0, Laches E

den fiir die Lektüre in Prima genannten griechischen Autoren

mit Leichtigkeit und unter geringer Nachhilfe in’s Deutsche zu

übertragen verstehen, überhaupt aber zeigen, daß er ein Ver-

ständniß des griechischenAlterthnmes gewonnen hat. -

§.19· Der Unterricht in der französischenSprache hat
bereits in der achten Klasse(Quinta) mit 2 bis 3 Stunden wö-

chentlich zu beginnen und ist in 2 Stunden durch alle Ghni-
nasialklassen fortzusetzen. Auf eine richtige Aussprache mit fran-
zösischemAccent ist Werth zu legen und darauf vor Allem bei

dem Lehrer, welchem dieser Unterricht übertragenwird, zu sehen.
Obgleich auch die sranzösischeSprache, wie aller Sprach-

unterricht in den Gymnasien, auf dem Wege gründlicher gratu-

matikalischer Unterweisung zu betreiben ist, so ist doch nament-

lich auch die bei einer lebenden Sprache so wünschenswerthe
Sprechfertigkeit nicht zu vernachlässigenund möglichst früh

zu fördern. .

§. 20. Quinta: wöchentlich2 bis 3 Stunden.

Leseübungenz Regeln der Aussprache und Orthographie.
Die Formeulehre bis zum verbe regulier (einschließlich).

Z Miindliche und schriftliche Uebersetzungvon Uebungsstückenunter

HZugrundelegung eines passenden Uebuugsbuches und Memoriren

z der dazu erforderlichen Vokabeln und leichten Redewendungen-
Xenophon’sAnabasis und Hellenica, auch im zweiten Halb- i

Homer’s« 0dyssee. Jn
Quarta: 2 Stunden.

Wiederholung des Pensums der Quinta und Erweiterung
desselben durch Fürwörter, Zahlwörter, Theilungsartikel, Plu-
ralbildung, die gebräuchlichstenunregelmäßigenZeitwörter, fra-

? geude und verneinende Satzbildung.

Scripta uud ;

Dem entsprechende mündliche und schriftliche Uebersetzun-
gen und Memoririibungem «

.

,

Jede zweite Woche ein seriptum.
«

Untertertia: 2 Stunden.

Wiederholung des grammatischenPensums von Quarta und

Erweiterung iiber die vollständige Formenlehre des Verbums.

Die Lehre vom Artikel, von den Kasus und der Wortstellung.
Memorir- nnd Uebersetzungsiibungen.
Monatlich wenigstens ein scrjptnm und ein Extemporale.

«

Qbertertia: 2 Suuden.
"

Die Lehre der Tempora und Modi; Uebersetzenhistorischer
iStiicke unter Zugrundelegung einer Chrestomathie oder der
D

geeigneten historische-«Schriften selbst.
Monatlich wenigstens ein sariptum und ein Extemporale.

Unter- und Obersekunda: 2 Stunden.

Grammatik, Synouyniik, Gallicismen, eingeiibt au münd-

? licheu und schriftlichen Uebersetzuugen. Memoriren von Gedich-
ten und profaischen Lesestitcken.

Die Bestimmungen, welche §. 14 in den 4 letzten Absät-

zen enthält, gelten auch fiir den Unterricht in der griechischen H
Sprache.

lirt, Die Homerischen»Gedichtesollen von Jedem, der zur Uni-

versität abgeht, vollständig gelesen sein. Die Uebersetzungen

den Zweck, Festigkeit in den Formen und wichtigsten Regeln ;

der Syntax zu erreichen, nicht etwa stilistische Gewandtheit.

kursus beendet hat, muß ein dem Stande der Oberprinca an-

gemessenesdeutsches Pensum ohne Hilfe der Grammatik und

des griechisch-deutschenLexikous frei von groben grammatika-

Monatlich wenigstens ein scriptum und ein Extempora1e.
Unter- und Oberprima: 2 Stunden.

Poetische und prosaische Lektüre. Kleinere freie Aufsätze,

H deren« im Semester- mindestens drei zu liefern sind. Eine kurze
Auf die Privatlektüre wird von Obertertia an besondere J

Aufmerksamkeit verwendet und dieselbe durch die Lehrer kontro- ;
Uebersicht über die HanPtpMOden der französischenLiteraturge-
schichte. Sprechiibungeu. Es ist dahin zu bringen, daß sich in

beiden Primen der Lehrer beim Unterrichte nur der französischen
,

; Sprache zu bedienen nöthig hat.
aus dem Deutschen, resp. Lateinischen in das Griechische haben- T

In Betreff der Lektiire, welche sich bei einer« lebenden

Sprache nicht füglich abschließenläßt, hat der Rektor in Fach-
k konserenzen mit den betreffenden Lehrern nach sorgfältigerAus-

§. 18· Ein Schüler, welcher mit Erfolg den Gymnasial- f

s und in dem einzusendendenLektionsplane anzumerken.
wahl die Schriften, welche gelesen werden sollen, festzustellen

§. 21. LeichtesVerständniß profaischerund nicht zu schwie-
- riger poetischer Schriftwerkez grammatikalisch richtiger schriftli-

lischen Fehlern iu"’s Griechische zu übersetzen,eine Stelle aus » cher Ausdruck und einige Fertigkeit im Sprechen.l
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§. 22. Der Unterricht in der hebräischenSprachebeginnt
in Obeksekunda mit wöchentlich2 Stunden und wird mit glei-

cher Stundenzahl in Unter- und Oberprima fortgesetzt.' .

Alle Zöglinge, welche Theologie zu studtren beabsichtigen,
sind zur Erlernung der hebräischenSvracheverpflichtet; die
Theilnahmeam Unterrichte in derselben ist aber auch den Schu-

lern, welche sich dem Studium der Philologie widmen wollen-

dringend zu empfehlen-
Der Unterrichtsstoff vertheilt sich so:

- Obersekunda:
Elementar- und Formenlehre nach der eingeführtenGram-

matik. Lese-, Analyse- und Uebersetzungsübungennach einem

Handbuche oder an Abschnitten der Genesis.

Unter- und Oberprima:
Wiederholung der Formenlehre und Einübung der wichtig-

sten Regeln der Syntax.
Uebersetzung und Erklärung zusammenhängenderbiblischer

Abschnitte;Punktirübungen. Schriftliche und mündlicheUeber-

setzungenaus dem Deutschen in’s Hebräische.
§. 23. Sicherheit in der Grammatik; geläufiges Verständ-

Uiß leichter historischer Stücke.

§. 24. Die englische Sprache ist da, wo Gelegenheit dazu
vorhanden, als öffentlicherUnterrichtsgegenstand aufzunehmen.

Die Theilnahme an diesem Unterrichte ist jedoch nur fa-
kultativ.

Der Unterricht beginnt in Unter- oder Oberssekunda mit

wöchentlichzwei Stunden.
—

Der Unterrichtsstoff ist: für die Anfängerabtheilnng(beide
Sekunden) Formenlehre und Lektüre leichter iprosaischer Stücke,
für die zweite Abtheilung (beide Primen) das Wichtigste ans s

Flächengleichhettensputsprechend Eucljd I« und Ul) Fairba-der Syntax, Lektüre schwierigererprosaifcher Stücke, Einführung
in die poetische Lektüre,Vorwiegend Shakespeare. Einiges aus

der Literaturgeschichte.
"

§. 25. PhilosophischePropädeutik.Da dieser Unterricht über-

haupt mehr den Universitäts- als den Gymnasialstudien angehört,
auch nicht selten eine geeignete Persönlichkeitzur Ertheilung des-
selben im Lehrerkollegiumfehlt, so ist derselbe in der Regel in Ver-

bindung mit dem deutschen Unterrichte als Darlegung und An-

Wendung der Lehren der Logik zu behandeln. Indessen soll es in
das Ermessen der Nektoren gestellt bleiben, ob sie diesen Un-

tJmchtsgegenstandals einen besonderen mit wöchentlichl Stunde
sur beide Primen im Lehrplaue ansetzen wollen oder nicht.

Wo aber derselbe als solcher ertheilt wird, kann er zwar
Gegenstand der Semestral-
Der Maturitätsprüfungensein.

Bring-IRSDer Unterricht in der Mathematik ist in den beiden

»

, ekundenund Tertien in wöchentlich4 Stunden- im

Oahlenrechnenm den drei Unterklassen in wöchentlich3 Stun-
den zn erthetlen.

Um für den Unterricht in der Geometrie eine gleiche Vor-
schule zu geben, wie sie die Arithmetik in dem gemeinen Rech-
nen besitzt-empfiehlt es sich, bereits bei dem Unterrichte in den
Unteren Ghmnasialklassengeometrisch-ZAnschauuugslehre und

Konstruktionsübungenzu berücksichtigenEbenso ist die Lehre
VOU
den-Dezimalbrücheuso frühzeitig als möglich vorzunehmen

, »

ie Schüler im Gebrauche der Logarithmen rechtzei-
Ug ZUWUbetl«(Vergl. §-.27 bei Untersekunda.) «

s KLMUebrigenist der Unterricht in der Mathematik unter

VeMIeIVUIJgdes Eingehens auf Gegenstände nnd Fragen, de-
ren Verstalldnisse bei der Mehrzahl der Schüler zu erhebliche

Schwierigkeitensich entgegenstellen, so einzurichten, daß die

und Jahresprüsungen, nicht aber

s Anwendung auf geradlinige Figuren und den Kreis,

Selbstthätigkeitaller Schüler durch Vortrag und angemessene
Uebungen angeregt werde.

§. 27. Unter Beachtung dieser Vorbemerkungen ist der

Unterrichtsstosf in folgender Weise zu vertheilen:

Sexta: 3 Stunden wöchentlich-
Die Vier Spezies in unbenannten und benannten ganzen

Zahlen. Theilbarkeit der Zahlen, Faktorenzerlegung. Die wich-
tigsten Maßeinheiten. Regeldetri durch Zurückführungauf die

Einheit. Einübung alles dessen nicht nur schriftlich, sondern auch
durch Kopfrechnen (mit nicht zu hohen Zahlen).

»

"

Quinta: 3 Stunden wöchentlich.
Gemeine Brüche. Proportionen. Anfänge der Dezimal-

brüche.
Quarta: 3 Stunden wöchentlich

Dezimalbrüche. Proportionen«.ZusammengesetzteVerhält-
nißrechnungen. Gesellschaftsrechnung. .

Untertertia: 4 Stunden wöchentlich.
Elemente der Buchstabenrechnung (die vier Spezies, Poten-

zen mit positiven, ganzen Exponenten).
Formenlehre: Ausführung leichter Konstruktionen mit Li-

neal und Zirkel. Gleichheiten und Ungleichheiten Von Strek-

ken und Winkeln an geradlinigenFiguren und am Kreise.
(Das geometrifchePensum würde ungefähr entsprechen Bucljd I,
I bis 34 und den nothwendig einschlagenden Sätzen aus dem

dritten Buche-)
Obertertia: 4 Stunden wöchentlich.

Wurzelausziehen. Gleichungen ersten Grades mit einer
Unbekannten.

«

Erweiterung des geometrischenPensums der VorigenKlasse.

mentalsätzeiderProportionslehre.
-

Untersekunda: 4 Stunden wöchentlich.
Gleichungen ersten Grades mit 2 und 3 Unbekannten.

Quadratische Gleichungen mit einer Unbekannten. Potenzen
mit negativen, sowie mit gebrochenen Exponenten (Wurzeln).
Anfänge der Lehre von den Logarithmen.

Aehnlichkeitder Dreiecke. Verhältnissevon Flächenräumen.
Kreis-

rechnung.
Obersekunda: 4 Stunden wöchentlich.

Quadratische Gleichungen mit 2 Unbekannten. Weitere Aus-

führung der Lehre von den Logarithmen (logarithmische Glei-

chungen). Zinseszins- und .Rentenrechnung.
Goniometrie und ebene Trigonometrie.

Unterprima: 4 Stunden wöchentlich.
AlgebraischeAuflösunggeometrischer Aufgaben. Arithme-

tische und geometrische Progressionen. Kombinatiouslehre, bi-—

nomischer Satz für ganze positive Exponenten. Stereometrie.

Qberprima: 4 Stunden wöchentlich.

Reciproke Gleichungen, kubische und biquadratische Glei-

chuugen; näherungsweise Auflösung nunmerischer Gleichungen.
Schluß der Stereometrie; Elemente der analytischen Geo-

metrie.

§ 28. Als Lehrziel bei Beendigung des vollen Gymna-
sialkursus ist anzusehen im Rechnen: Rechenfertigkeit in ganzen
und gebrochenenZahlen, Kenntniß und Fertigkeit in algebrai-
schen Rechnungen, in Behandlung der Gleichungeu 1. und 2.

(3.) Grades, sowie im Gebrauche der Logarithmen; Kenntniß
der Planimetrie, ebenen Trigonometrie und Stereometrie, Al-
les als wohlverstandenes, geistig verarbeitetes Eigenthum, nicht
als mechanische Fertigkeit und eingelernte Formel.
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§.29. Naturbeschreibung Physik. Sexta:2Stunden wöchentlich.

Beschreibungen aus der Botanik (Sommer) nnd Zoologie
(Winter, hauptsächlichWirbelthiere) auf Grund von An-

schauungen.
Quinta: 2 Stunden wöchentlich.

Erweiterung des Pensums von Sexta zur Bereicherung der

Kenntniß der Arten und Gattungen.
Quarta.

Da in dieser Klasse der Unterricht in der griechischenSprache
beginnt, so kann der naturwissenschaftliche Unterrichtausfallen.
Es soll jedoch gestattet sein, denselben mit 1 Stunde wöchent-

lich unter Berücksichtigungder nach §. 38, al. 2 des Gesetzes
zulässigenZahl der wöchentlichenUnterrichtsstunden auch in

dieser Klasse fortzusetzen.
Untertertia: 2 Stunden wöchentlich.

. Systematische und wissenschaftlicheUebersicht über Botanik

und Zoologie. -

Qbertertia: 2 Stunden wöchentlich.

Anthropologisches Elemente der Mineralogie.
Untersekunda: 2 Stunden wöchentlich.

Mineralogie mit Hervorhebung der Krystallographie.
"

Obersekunda: 2 Stunden wöchentlich.

Allgemeinfte Lehren der Physik und Chemie.
Unter- nnd Oberprima: 2 Stunden wöchentlich.

schnitte aus der Statik und Dynamik unter besonderer Berück-

sichtigung der Bewegungen der Himmelskörperund Erläuterung
der hauptsächlichstenLehren aus dem Gebiete des«Schalles, des

Lichtes, der Wärme, der Elektrizität und des Magnetismus (so-
weit thunlich, mit mathematischer Begründung).

-

§. 30. Die Hauptaufgabe dieses Unterrichtes in den Gym-
F

nasien ist: Anregung, die Erscheinungen der Natur wissenschaft-
lich zn beobachten, und Schärfung des Beobachtungssinnes.

Am Ende des Kursus muß eine übersichtlicheDarstellung
der Botanik, Zoologie und Mineralogie, sowie der hauptsäch-
lichsten physikalischen Erscheinungen, Kräfte und Gesetze aufge-
nommen sein«

§. Bl. Wie der geographische Unterricht die Aufgabe hat,
den Schülern nach und nach in topischer, physikalischenpoliti-
scher und ethnographifcher Beziehung auf der Erdoberflächeszu

orientiren, so fällt dem geschichtlichenUnterrichte die Aufgabe
zu, den Schüler in der Entwickelungsgeschichte der historischen
Völker und Reiche und damit in der Entwickelungsgeschichtedes

menschlichen Geschlechtes selbst durch Mittheilung und Einprä-

gung ihrer wichtigsten Momente zu orientiren. Zu dieser di-

daktischen Aufgabe des geschichtlichenUnterrichtes tritt die wei-

tere ethische Aufgabe, die sittlichen Lehren der Geschichte zur

Verstandes- und Herzensbildung der Schüler zu verwerthen und

auf Erweckung von Vaterlandsliebe und Begeisterung für al-

les Große und Edle zu wirken.

§. 32. Der geographischeUnterricht ist nur in den Klas-
sen von Sexta bis mit Untersekunda (in den Unter- und Mit-

telklassen) selbstständigund getrennt von dem geschichtlichenUn-

terrichte in wöchentlich2 Stunden, beziehentlich in Untersekunda

in 1 Stunde, von Qbersekunda an aber in Verbindung mit

dem geschichtlichenUnterrichte in wöchentlich3 Stunden zu er-

theilen. Da aber erfahrungsmäßig in den nachfolgenden 3

Jahren bis zur Beendigung des Gymnasialkursus Von dem er-

worbenen, geordneten und speziellen geographischen Wissen viel

wieder verloren geht, wenn die Erneuerung desselben blos der

gelegentlichenErinnerung daran bei dem Geschichtsnnterrichte

überlassenbleibt, so sind die Geschichtslehrer verpflichtet, in den

Klassen von Obersekunda an zu Anfang oder am Ende jedes
Semesters eine ausreichende Anzahl von Stunden der Repeti-
tion und VervollständigungzusammengehörigerPartien des

geographischen Unterrichtes zu widmen. Wo dies nicht in ge-

nügender Weise geschieht, sind die Rektoren ermächtigt, den

geographischenUnterricht von dem geschichtlichenzu trennen und

mit wöchentlich l Stunde von einem dazu geeigneten Lehrer
besonders ertheilen zu lassen.

Darnach ist der Lehrstoff folgendermaßenzu vertheilen:
Sexta: wöchentlich2 Stunden.

Gebrauch der Landkarte. Geographische Fudamentalsätze,
d. h. von der Gestalt der Erde, den Weltgegenden, der Bedeu-

tung der Längen- und Breitengrade, der Zonen, Pole und des

Aequators. ,

Die politische Geographie kann gelegentlich in dieser Klasse
berührt, soll aber in ihr noch nicht systematischbehandelt wer-

den. Das Wichtigste aus der Geographie Sachsens und Pa-
lästina’s.

Quinta: 2 Stunden.

Repetition und Erweiterung des Pensums von Sextaz Ue-

berficht des Erdganzen.
Das engere und weitere Vaterland sind besonders zu be-

rücksichtigen.

Eingehende mathematische Behandlung der wichtigsten Ab-
«" Quarta: 2 Stunden.

Die fünf Erdtheile einzeln betrachtet. Jm Sommerhalb-
jahre: Afrika, Asien, Australien, Amerika; im Winterhalbjahre:
Europa, spezieller Deutschland.

- Untertertia: 2 Stunden.
Die außereuropäischen Welttheile.. «

Obertertia: 2 Stunden.

Geographie von Europa, ausführlichervon Deutschland.
Bei den Jahrespenfen dieser beiden Klassen ist besonders

Rücksichtaus die politischen und ethnographischen Beziehungen
der behandelten Erdtheile und Länder zu nehmen« -

Untersekunda: 1 Stunde.

Anfänge der physischen und mathematischen Geographie
§. 33. Lehrziel. Bekanntschaft mit-den Hauptlehren der ma-

thematischen und physikalischenGeographie,übersichtlicheKennt-

niß der geographischen Verhältnissealler Länder speziell Europas
und Deutschlands und der mit ihnen im Verkehre stehenden
Länder, Alles in Unabhängigkeitvon dem äußeren Hilfsmittel
der Karten.

§. 34. Geschichte. Sexta: 2 Stunden wöchentlich.
Alte Geschichte in Geschichtsbildern. Einprägung der wich-

tigsten Jahreszahlen in dieser und den beiden folgenden Klassen.
Quinta: 2 Stunden wöchentlich.

Repetition des Pensums der Sexta; Mittelalter in Ge-

schichtsbildern mit besonderer Hervorhebunghervorragender Per-
sonen aus der deutschen und sächsischenGeschichte

Quarta: 2 Stunden wöchentlich.
Repetition des Pensums der beiden vorigen Klassen; neuere

Geschichte in Geschichtsbildern mit Hervorhebung der deutschen
und sächsischenGeschichte.

"

Untertertia: 2 Stunden wöchentlich
Orientalische und griechischeGeschichte.

«

Oberte«rtia: 2 Stunden wöchentlich.
NömischeGeschichte-.

Unter- und Obersekunda: 2 beziehentlichZ Stunden

wöchentlich
Mittelalter und Neformationszeitalter bis.1555 oder 1648.
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Daneben Wiederholung der römischen Geschichte, unter Be-

— rücksichtigungdes Verfassung-Ziehensder Römer und der alten

Geographie.
Unter- und Oberprima: Z Stunden wöchentlich.

Neuere Geschichtevon 1555 oder 1648 an; daneben Wieder-
holung der griechischenGeschichte,ebenfalls unter Berücksichtigung
des Verfassungslebens der Griechen und der alten Geographie.

§. 35. Das Lehrziel des Geschichtsunterrichtesist: ein si-

cherer Ueberblick über die gesammte Weltgeschichte,Kenntniß der

Hauptbegebenheitenund Einsicht in deren inneren Zusammen-
hang; speziellereKenntniß der griechischen, römischenund va-

terländischenGeschichte.
§. 36. Zeichnen. Zur Theilnahme am Unterrichte im freien

Handzeichnensoll an allen Gymnasien Gelegenheit geboten wer-

den, und zwar ist die Theilnahme an demselben für die Schüler
der Sexta und Quinta obligatorisch, dagegen für die Schüler
aller übrigen Klassen nur fakultativ. Dieser Unterricht wird in-

wöchentlich2 Stunden ertheilt.
§. 37. Unterricht im Schönschreiben wird nur den Schü-

lern der zwei oder drei untersten Klassen in wöchentlich2 Stun-
den ertheilt.

Es steht aber in der Befugniß des Rektors, einzelne Schü-
ler aller Klassen eine Zeit lang und bis ihre Handschrift sich
gebessert hat, der Theilnahme an diesem Unterrichte zu über-

Weisen, wenn die Unleserlichkeit ihrer Handschrift eitle solche
Maßregelnöthig macht.
«

Nicht nur die Schreiblehrer, sondern alle Lehrer, welchen
schriftlicheArbeiten einzureichen sind, haben streng daraus zU ach-
ten, daß ihnen diese Arbeiten in sauberer nnd wohlgefälliger-

den Regeln der Kalligraphie entsprechender Handschrift über-
reicht werden.

»

§. 38. Der Gesangunterricht wird zunächst allen Schülern
zur Ausbildung ihrer Stimme, zur Erlernung der Kirchenme-
lodien für den kirchlichenGebrauch, und zwar in den drei Un-

»

terklassen in wöchentlich2, in allen übrigenKlassen in wöchent-
lich I Stunde ertheilt.
§. 39. Der Turnunterricht wird für alle Klassen in wö-

chentlich2 Stunden ertheilt.
«

Die zweckmäßigeErtheilung desselben wird von dem Di-
rektor- der Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Dresden auf Anord-

nung des Ministeriums überwacht.
«

§. 40. Die vorstehenden Bestimmungen ergeben für jede
Elasseund jeden Unterrichtsgegenstand der Gymnasien folgende
Stundentabelle

f

— IA.sIB.s11A.IIIB.;111A.s11113.jIv. v. v1.

Reliion.·»· « ; » . «

DeutscheSpkqchex:
«

· g Hi Z 2 2 Z s ·3 s
V » -

»
.

rateinische Sprache » : 9 g f 13
2 2 3 J d

GriechiszyeSprache. . ; .J s Hi 18 18 lg 1810 10

FranzöjischeFSprache. . . . 2 2 ! 9 » » 2 2 T, Z) :-
HelsriiischeSprache . . . . . (2) (2)F (-.Z): : — — :( —

Engltfche Sprache . . . . . .- (2) (2)k (2) (2)1 — — — — —

Mathematik : « » · · , » 4 4
Zahlen-Rechnen 4 4 4 4 3 3 3

RatnrbeschreibungPhysik . 2 2 2 2 2 Z — 2 2
Geschichte s -· — « - - - . · 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Geographie

»
«

1 2 2 2 2 2

(PhitosophischePropädeunk) (1) (1) —
—

—
— — —

—

Schönschreiben. . . . . . . .
—- —

I
—- -—

—
— ·- 2 2

31 131 31 I 31 Ja 32
«

31 29(30)!27

Zeichneu — - . . . . . . . .. 2 I 2 2
«

2 2 2 2 2 g

Gesang . . . . . . . . . . . . l 1 1 1 1 1 2 2 2

Turnen .

.»
. . . . . . . . .

2 ; 2 2 2 2 2 2 2 2

Stenographle . . . . · . . .

—- "— —— (l)s (1) (l) —- —
—

§. 41. Abweichungenlvondiesetheyrplanesind in Ve-

treff der zu erreichenden Endziele gar nicht, in Betreff der Ver-
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theilung des Lehrstoffes und der auf dessenMittheilung zu ver-

wendenden Stundenzahl nur insoweit gestattet, als es die ver-

schiedeneStärke und der jeweilige Stand der Klassen zweckmä-
ßig erscheinen läßt, die Maximalzahl der Unterrichtsstunden
nicht überschrittenund von dem Ministerium für jeden beson-
deren Fall Genehmigung ertheilt wird.

§. 42. Zur Kontrole über Einhaltung des Lehrplanes ist

für jede Klasse ein Lektionsbuch anzulegen, in welches von je-
dem in der Klasse beschäftigtenLehrer am Schlusse jedes Mo-

nates, je nach Anordnung des Rektors in kürzererFrist, eine

kurze Angabe und Uebersicht des von ihm behandelten Lehr-
stofses einzutragen ist«

§. 43. Außer den bei dein sprachlichen Unterrichte zu ge-

brauchenden Lehr- und Uebungsbüchernist auch auf die Ein-

führung zweckmäßigerLehrbücher und Leitfaden in der Reli-

gion, Geschichte,Geographie, Naturkunde und Mathematik Be-

dacht zu nehmen, damit bei dem Unterrichte in diesen Lehrfä-
chern das zeitraubende und auch sonst mit manchen Nachthei-
len verknüpfteDiktiren möglichstvermieden werde.

Zu Einführung solcher Lehrbücherist die Genehmigung des

Ministeriums erforderlich.
Die Lehrer haben übrigens darauf zu sehen, daß die Schü-

ler sich nur solcher Bücher in der Schule bedienen, welche auf —

gutes Papier und nicht zu fein gedruckt sind, damit sie durch
,

den öfteren Gebrauch derselben die Augen«nicht angreifen.
§. 44. Keinem Gymnasium darf es an den erforderlichen

Lehrapparaten und Hilfsmitteln für den Unterricht fehlen.
Dazu gehören Bibliotheken zu dem Gebrauche der Lehrer und

zur Lektüre, wie zu dem Privatstudium der Schüler, Karten-—

sammlungen, Globen, mathematische und physikalischeInstru-
mente, Sammlungen für den naturhistorischen Unterricht, Vor-»

legeblätter für Schreibe- und Zeichenunterricht, Zeichnungen
und Modelle zur Veranschaulichung des Geschichtlichen und zur

Erleichterung des Verständnissesder alten Schriftsteller.
, §. 45. Der Unterricht, besonders in den altklassischen

Sprachen, ist durch Privatlektüre der Schüler zu vervollständi-

gen und daher wenigstens von Untersekunda an ein altklassi-
scher Schriftsteller, wie bereits in den Lehrgängen angedeutet
worden ist (Vekgl. §§. 14 und 17), neben der Lektüre im öf-

fentlichen Unterrichte von jedem Schüler zu lesen.
Während den Schülern der beiden Sekunden der privatim

zu lesende Schriftsteller von dem Klassenordinarius vorzuschrei-
ben ist, steht den Schülern der Primen die Wahl desselben un-

ter Genehmigung des Klassenordinarius frei.
Derselbe soll von Zeit zu Zeit untersuchen, mit welchem

Fleiße und Erfolge diese Privatlektüre betrieben wird.

§. 46. Ueberhaupt aber soll an keinem öffentlichenGhin-
nasium ohne Juternat eine Einrichtung fehlen, durch welche
die Beaufsichtigungder Schüler auch außerhalb des öffentlichen
Unterrichtes in ihren Privatwohnungen zur Verhütung des Un-

fleißes und sittlichen Verfalles möglich wird. Es soll daher
eine bestimmte Anzahl von Schülern jedem Lehrer zur speziellen
Aussicht und Fürsorge zugewiesen werden.

Die näheren Bestimmungen darüber gehören den besonde-
«ren Schulordnungen jeder Anstalt an. (Vergl. §. 13 des Ge-

setzes und §. 9 der Ausführungsverordnung.)

§«47s Je höher der geistige Gewinn von deriSelbsttl)ä-

tigkeit der Schüler und daher namentlich von den schriftlichen

l
Arbeiten derselben zu veranschlagen ist, desto schwerer wiegt die

, Pflicht der Lehrer, sich der gewissenhaftestenund sorgfältigsten
i Korrektur dieser Arbeiten zu unterziehen.
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Die Rektoren habendie besondere Verpflichtung, darüber

zu wachen, daß dies seiten aller Lehrer geschehe, daher sie we-

nigstens einmal halbjährig die schriftlichen Arbeiten aller Klas-
sen in dieser Beziehung zu revidiren und diejenigen Lehrer,
welche sich nach wiederholten fruchtlosen Erniahnungen eines -

Versäumnisfes schuldig machen, bei den vorgesetzten Behörden s

anzuzeigeu haben. Entsetzung folgi.)

Die ,,Deutfche Schuh-zeitwng
Central-Organ für ganz Deutschland, herausgegeben von

Fr. Ednard Keller,
»

enthält in Nr. 12: Leitartikel: Die Berathung des Etats des Ministe-
riums der geistlichen2c. Angelegenheiten im preuß. Hanseder Abgeordneten.
Korrespondenzen: Berlin (Kinderarbeit in den Fabriken. Gnaden-Ge-

schenk. Personalien); Oppeln (Bewegnng we· en des Diözesankatechismus);
Nanmburg a. d. S. (Gehaltsverhältnisse);Mihlhausen i. Th. (Ehrengedächt-
iiiß eines Lehrers); Aus Schlesivig-Holstein (Die Alterszulageu für Lehrer);
Brauiischiveig (Magistratsbericht über das städt. Schulivesen); Wien (Volksschul-
wesen. Lehrertnangel). B e r lin e r N a chlri cht e n. V e r mischte s: Berlin.

Nordhauseu. Preisausschreiben Pestalozzi. Julius Otto. Essen»22. Allg.
deutsche Lehrerversammluug. V a k a n te L e h r e r st e l l e n· A nz e i g e u.

Verlag von Robert Oppenheim in Berlin.

Gesigichte
Freußischen Volksschulmefens

Fr. EdukkkldKniee
Vl. und 503 Seiten. 8«’. Preis 8 Mark.

Kugzüge aus den quthfeilender presse
Als einen besonderen Vorzug dieses Werkes vor dvetiwenigen ähn-

lichen Arbeiten miisseii ivir das sorgfältigeQuellenstudinm hervorheben,
so ivie auch darauf hinweisen, daß die Darstellung überall mit der
nationalen Grundlage und der allgemeinen Kulturgeschichtein Zusam-
menhang gesetztist; auf diese Weise entsteht ein flebensvollesBild der

Volksschule nach ihrer gesetzlichenBegründung, ihrer Forderung nnd

ihrem Ausbau durch hervorragendeSchulniänner. «

(Diesterwegs Wegiveiser. 5. Aufl.)·
Die Entwickelung des Schuliveseiis im Mittelalter nur als Ein-

leitung behandelnd, verfolgt dieses Buch den Gang des preuß.Schalk
ivesens in den letzten 100 Jahren mit anzuerkennendem Fleiße. Dabei

unterläßt es nicht, auf die nebenher gehenden geistigen·Strömungen,
politische, literarischeund religiöse,charakterisirende Schlaglichter zu wer-

fen. Die neueste SchulgeschichtePreußens seit 1848 (S. 255-—47())
ist eine meisterhafte Monographie für die Volksschule dieser Zeit. Ein

sehr fleißig gearbeitetes Sach-, Personen- und Zeitregister macht das

Buch zum täglichenGebrauche handsain. Es füllt eine Lücke in der

Schulgeschichteaus. Die Wichtigkeit der preußischenSchulentwiekeliing
neuesten Datums und die Rückwirkiingder·Strömungeiidort ans die
Mittel- und Kleinstaaten bahnen gewiß diesem tüchtigenWerke den

Weg auch in andere Staaten. Wir bezeugen dem Verfasser unsere
vollste Hochachtungfür seine Leistung! (BaverischeLehrerzeituug.)

Der Verfasser hat das Material aus amtlichenQuellen sehr voll-

ständigvorgeführt,und die Kritik, ivelche er übt, wird jedem Leser, der
dem Fortschritte nnd der FortentwickelungpädagogifcherGrundsätzeund

Erfahrungen huldigt, als eine berechtigte nnd gesunde erscheinen. Das

Buch sei dem eifrigeii Studium aller Fachgenossenempfohlen.
(Zeitschrift für weibliche Bildung.),
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Für das Verständniß der neuesten, auf dem Gebiete des Schul-
wesens in Preußen vorgegangenen Weiidiing ist diese Schrift-sehr in-
struktio. Besonders die Mittheilung von den Aktenstückenmacht sie
werthvoll, und daß die Entwickelung des Schulwesens nicht isolirt für
sich dargestellt wird, sondern im Zusammenhange mit den geistigen,
namentlich religiösenKämpfen, ivelche in der Geschichte Preußens eine
so großeRolle spielen, verleiht dein Buche doppeltes Interesse. Auch

i für den, der ans anderem Parteistandpunkte steht wie der Verfasser, ist
aus feiner Darstellung gar Vieles zu lernen.

«

(Wiirttemb. Schulivocheiiblatt.)
Eine Entwickelungsgeschichtedes preußischenVolksschiilwesens muß

heut zu Tage für jeden strebsamen Schnlmaiin von hohem Interesse sein;
denn Preußen hat in der jüngsten Vergangenheit nach allen Seiten
und Richtungenhin Erfolge erzielt, von denen so manche einzig und
allein auf Rechnung des dortigen Schulwesens gesetzt werden müssen.
Das Hauptverdienst des Verfassers erblicke ich darin, daß er die Schäden
nnd Gebrechen, wie sie die Zeit her im preuß. Volksschulivesenvorge-
kommen find, mit Offenherzigkeit und Freimuth ohne jed-
wede Bemäutelung nnd Schöiifärberei auseinander gesetzthat.
Man sieht, dem Verf. ist es iim die Wahrheit zu thnu und nicht um

irgend einer Partei Weihrauch zu streuen. Von solcher Geschichtekann
man, natürlich wenn man will, Vieles lernen. Riesige politische Er-
folge, furchtbare erschütteriideKatastrophen haben immer auf das Volks-
schulivesen erschütterudenEinfluß gehabt. Deshalb hat auch Keller
in würdigerWeise die politischen Verhältnissedargestellt und sie immer
als Einleitung zum eigentlichen Thema benutzt. Die ganze Darstellung
dieser Geschichte des Volksschnlivesens ist eine miisterhaste uiid recht
übersichtliche. Sehr erfreulich ist es, daß der Verfasser selbst aus den
Quellen schöpfteund daß er dieselben, wo es uoth thut und angeht,
theils als Zitate anführt, theils sinnig mit in den Text verwebt. Die
Bedeutung dieses Werkes gewinnt dadurch um Vieles. Zur leichteren
Bequemlichkeit, um- nämlich diese Geschichteauch als haudsanies Nach-
schlagebiichbenutzen zu können, ist ein mit vielem Fleiße und mit vie-
ler Mühe gearbeitetes Sach-, Personen- und Zeitregister beigegeben. —-

Allen Schnlinännern und Schnlfrennden sei hiermit Keller’s Ge-
schichtedes preußischenVolksschnlwesens aus das Beste empfohlen: in
keiner Bezirks-Lehrerbibliothek soll sie fehlen! Franz Brankv.
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